
Wahrnehmungsvertrag
für ausübende Künstler

Zwischen (Bitte in Druckschrift ausfüllen) Vertrags-Nr.

Name Vorname Geburtsname Geburtsdatum

Straße GeburtslandStaatsangehörigkeitPostleitzahl/Wohnsitz

Fach/Repertoire Instrument

Pseudonym freischaffend tätig oder in welchem Orchester bzw. welcher Gruppe Mitglied

– nachstehend „Berechtigter“ genannt –

und der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)
Podbielskiallee 64, 14195 Berlin
Postfach 33 03 61, 14173 Berlin

– nachstehend „GVL“ genannt –

wird nachfolgender Wahrnehmungsvertrag geschlossen:

I.
(1) Der Berechtigte überträgt der GVL zur Wahrnehmung im eigenen Namen alle ihm gegenwärtig

zustehenden und während der Vertragsdauer zufallenden Leistungsschutzrechte als ausübender Künstler,
insbesondere

1. das Recht auf Einwilligung, wenn
a) seine Darbietung außerhalb des Raumes, in dem sie stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher

oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar gemacht werden soll,
b) seine Darbietung auf Bild- oder Tonträger aufgenommen werden soll,
c) Bild- oder Tonträger vervielfältigt und körperlich oder unkörperlich verbreitet werden sollen,
d) seine Darbietung durch Funk gesendet werden soll;

2. den Anspruch auf Zahlung einer Vergütung, wenn
a) erschienene Bild- oder Tonträger durch Funk gesendet werden,
b) seine Darbietung mittels Bild- oder Tonträger oder öffentlicher Zugänglichmachung öffentlich

wahrnehmbar gemacht wird,
c) die Funksendung seiner Darbietung öffentlich wahrnehmbar gemacht wird,
d) seine Darbietung durch Aufnahme einer Funksendung oder durch Übertragung von einem Bild-

oder Tonträger auf einen anderen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch vervielfältigt
wird

e) seine Darbietung für den Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch oder zu gewerblichen
Zwecken durch Aufnahme einer Funksendung oder durch Übertragung von einem Bild- oder
Tonträger auf einen anderen vervielfältigt wird,

f) Bild- oder Tonträger vervielfältigt und an behinderte Menschen verbreitet werden, soweit dies für
die sinnliche Wahrnehmung erforderlich ist,

g) Bild- oder Tonträger für Unterricht und Forschung öffentlich zugänglich gemacht werden,
h) erschienene Bild- oder Tonträger vermietet oder verliehen werden, mit Wirkung vom 1. Juli 1994;

für die ab 1. Juli 1995 erschienenen Bild- oder Tonträger gilt dies, soweit der Hersteller die
Vermietung zugelassen hat,

i) die Funksendung seiner Darbietung durch Kabelsysteme weitergesendet wird;
3. die sich aus der Verletzung von Einwilligungsrechten ergebenden Unterlassungs-, Vernichtungs-

oder Schadensersatzansprüche.
(2) Der Berechtigte kann Art und Umfang der wahrzunehmenden Rechte und Ansprüche nach seiner Wahl

einschränken sowie deren Wahrnehmung auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzen. Hat der
Berechtigte eine Einschränkung oder Begrenzung der wahrzunehmenden Rechte und Ansprüche vor-
genommen, ist dies bei der Verteilung entsprechend zu berücksichtigen.
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